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VII 

Vorwort zur 2. Auflage 

Die Konzeption der 1. Auflage ist beibehalten worden, weil sie sich 
bewährt hat: Ein Handbuch für die »Praxis des Baurechts« muss einen 
guten Überblick nach Interessensphären leisten. Dem wird nach Ein-
schätzung der Verfasser die Aufteilung in Störungen auf Auftragge-
berseite einerseits und Auftragnehmerseite andererseits gerecht. Die 
weitere Unterscheidung nach vertragskonformen und vertragswidri-
gen Störungen erhält sodann Bestätigung durch die aktuelle Recht-
sprechung zu Ansprüchen des Auftragnehmers nach entweder § 2 
Nr. 5 oder § 6 Nr. 6 VOB/B, wenngleich diese strikte Zuordnung hin-
terfragt werden muss. 

Das Inhaltsverzeichnis ist vereinfacht worden, um eine bessere Les-
barkeit zu ermöglichen. 

Inhaltlich sind die Veränderungen seit der 1. Auflage bestimmt von 
der Schuldrechtsreform zum 1. Januar 2002 und den Anpassungen 
daran in der VOB/B 2002. Mit der Neufassung der VOB/B in der Be-
kanntmachung vom 1.11.2006 bestehen noch keine praktischen Erfah-
rungen; die Änderungen und Ergänzungen sind geringeren Umfangs, 
aber wichtig für die Handhabung. Die Neufassung wurde auch in den 
Anhang übernommen zusätzlich zu den Vorgängerfassungen von 2000 
und 2002. Zahlreiche, z. T. wegweisende Entscheidungen des BGH 
und der Obergerichte wurden eingearbeitet mit dem Stand von De-
zember 2006. 

Köln, im April 2007 Georg Sturmberg 

 Andreas Reichelt 

 





IX 

Vorwort zur 1. Auflage 

Nahezu kein Bauvorhaben verläuft ohne Störungen. Je größer die 
Baumaßnahme, desto schwieriger sind die Koordination der einzelnen 
Abläufe und eine Übersicht über das Gesamtgeschehen. Bauherren 
wie ihre Auftragnehmer bedienen sich deshalb seit langem besonderer 
Fachleute für (technische) Steuerung und Überwachung. Auch die so 
genannte juristische Projektsteuerung oder Baubegleitung ist längst 
»erfunden«. Schließlich gibt es inzwischen eine nahezu unüberschau-
bare Literatur zum Baumanagement und zum Baurecht mit allen sei-
nen Facetten. 

Das vorliegende Buch möchte ebenfalls Hilfestellung bei der Bewälti-
gung von Problemen im Baugeschehen geben, und zwar speziell bei 
der Bewältigung von Störungen im Ablauf, seien es solche auf Auf-
traggeber- oder Auftragnehmerseite oder auch von Dritten, vom Bau-
beginn bis zum Ausführungsende und zur Abnahme. Die Verfasser 
haben bewusst auf eine umfangreiche wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit Lehrmeinungen verzichtet, denn neben dem Baurechtler 
soll der Baupraktiker angesprochen werden, der in der Praxis meistens 
ohne unmittelbaren juristischen Beistand »hier und jetzt« handeln 
muss. Berücksichtigt werden deshalb in erster Linie die Entscheidun-
gen des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte. 

Die Baupraktiker, seien es Projektsteuerer oder Bauleiter oder die 
Auftragnehmer selbst, müssen mit den verschiedensten Störungen in 
der Bauausführung umgehen. In der Regel muss schnell gehandelt, 
zumindest muss dem Geschehen die »richtige« Richtung gegeben 
werden. Werden zum Beispiel Behinderungen nicht oder nicht 
rechtswirksam angezeigt oder werden sie dem falschen Baubeteiligten 
gegenüber angemeldet, kann ebenso ein Anspruchsverlust eintreten 
wie in dem Fall, dass Fristen zur Begleichung von Abschlagsforderun-
gen nicht ordnungsgemäß gesetzt werden und der Auftragnehmer die 
Arbeit in der irrigen Annahme einstellt, dazu nach Fristablauf berech-
tigt zu sein. Fehler in der Anwendung der vertraglichen und gesetzli-
chen Mittel können sich für Baubeteiligte durchaus existenzgefähr-
dend auswirken.  

Vieles ist selbstverständlich, wird aber nach der eigenen Erfahrung der 
Verfasser aus beratender und forensischer Tätigkeit dennoch nicht be-
achtet; das Vertrauen auf bloße Mündlichkeit wichtiger Mitteilungen 
ist gerade bei den Bauhandwerkern verbreitet. Das andere Extrem aus 
der Praxis sind die Auftraggeber, die ausnahmslos alles protokollieren 
und dokumentieren, dem Vertragspartner alsdann zuleiten, nicht sel-
ten noch mit dem Bemerken, dass bei fehlendem Widerspruch des an-
deren die Richtigkeit des eigenen Papiers künftig unterstellt werde. 
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Eine solche Handlungsweise zwingt den anderen Vertragsteil dazu, 
ebenfalls ein Projekt- und Störungsmanagement zu installieren, hält er 
dies nicht ohnehin und von Anfang an bereit. 

Die Reibungsverluste durch das eine wie das andere Extrem sind  
enorm. 

Vertrag und Vertrauen stehen in einem Bedingungszusammenhang 
zueinander, denn einen Vertrag gemeinsam durchzuführen, geht nicht 
ohne gegenseitiges Vertrauen. Die neuere Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs zur Kooperationspflicht beider Bauvertragspartner 
(bisher nur für den VOB-Vertrag) muss deshalb unbedingte Beach-
tung finden, nachdem Auseinandersetzungen zwischen Auftraggeber- 
und Auftragnehmerseite vor Schiedsgerichten und auch im ordent-
lichen Prozess den Eindruck vermitteln, dass der »Kampf bis aufs 
Messer« die Normalität sei; dass dieser Kampf gegeneinander nicht 
selten bereits unmittelbar nach Vertragsschluss beginnt, ist ebenfalls 
allen Baubeteiligten bekannt. Das Bewusstsein der Kooperation ist 
deshalb im Interesse beider Vertragspartner dringend notwendig. Dass 
die Interessen der Vertragspartner nicht vollständig deckungsgleich 
sind, liegt auf der Hand. Die Verfasser sind deshalb so verfahren, dass 
sie die Bearbeitung der Störungen auf Auftragnehmer- und diejenigen 
auf Auftraggeberseite untereinander aufgeteilt haben. Die Bearbeitung 
ist also bewusst »mit den Augen« der jeweils anderen Vertragsseite 
erfolgt. Die Benutzung des Buches muss erweisen, ob dieses Konzept 
hilfreich ist; den Verfassern erschien es sinnvoll. Die Wahrnehmung 
eigener Rechte steht auch der gegenseitigen Kooperation nicht entge-
gen. 

Im Vordergrund der Bearbeitung des Buches stehen die Regelungen 
der VOB, insbesondere des Teils B, in zweiter Linie das für Bauver-
träge in der Regel nur nachrangig vereinbarte BGB. Das Gesetz zur 
Beschleunigung fälliger Zahlungen, welches zum 1. Mai 2000 in Kraft 
trat, und die »VOB 2000« wurden berücksichtigt, die Rechtsprechung 
bis Dezember 2000. 

Für die sehr umsichtige und qualifizierte Betreuung des Manuskriptes 
und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Frau 
Assessorin, jetzt Richterin am Amtsgericht, Simone Schneider ganz 
herzlich. 

Die Verfasser sind, wie immer bei einer Erstauflage, für Kritik und 
Anregungen dankbar. 

Köln/Frankfurt im Januar 2001 Georg Sturmberg 

 Michael Steinbrecher 
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1 Vorbemerkung 

Der Begriff der Störung im hier verwendeten Sinne ist weit und 
grundsätzlich neutral zu verstehen: Nahezu kein Bauvorhaben läuft ab 
ohne Abweichung von den zeitlichen und technischen Vorgaben und 
Vorstellungen bei Vertragsschluss. Das gilt vor allem für Großbauvor-
haben. Die Ursachen für eine Abweichung von den Vorgaben bei Ver-
tragsschluss können vielfältiger Natur sein. Nicht selten ist es die Ter-
minenge, angesichts derer ein Bauvorhaben latent schon auf dem 
»kritischen Weg« begonnen wird. Denn eine Terminenge erlaubt 
kaum Abweichungen vom Ablauf-Soll. Der Auftragnehmer (AN) 
wird es schwer haben, sich im Nachhinein oder im Störungsfall auf 
eine unzureichende Terminplanung zu berufen, denn darauf hatte er 
sich vertraglich eingelassen. Viele Störungen sind aber dem Auftrag-
geber (AG) zuzurechnen, ob er nun bewusst in den Bauablauf ein-
greift oder Bauablaufstörungen aus seiner Sphäre herrühren. 

Die Darstellung beruht in erster Linie auf den Regelungen der VOB/B 
als dem gebräuchlichsten Basis-Regelwerk für Bauverträge; das BGB 
findet ebenfalls Berücksichtigung. Das BGB ist jedoch auch nach der 
Schuldrechtsmodernisierung zu wenig auf Bauverträge und die  
Usancen der Baubranche eingerichtet. Das wird schon dadurch deut-
lich, dass weiterhin ein Kündigungsrecht des Auftragnehmers fehlt.  

Von der VOB/B oder dem BGB abweichende vertragliche Regelungen 
haben als solche Vorrang (§ 241 BGB, § 1 Nr. 1 Satz 1 VOB/B). Zu 
den Chancen, aber auch den Problemen der Vertragsgestaltung wird 
auf die Abschnitte 4–6 verwiesen. Als Grundsatz kann festgehalten 
werden, dass die Risikoverteilung eines Vertragswerks, die gegebenen-
falls durch ergänzende Vertragsauslegung ermittelt werden muss, 
Richtschnur dafür ist, ob insbesondere der Auftragnehmer Störungen 
des Bauablaufs geltend machen kann1. 

Für den Bereich des VOB-Werkvertrages hat der Bundesgerichtshof 
die Kooperationspflichten beider Vertragspartner mit Nachdruck in 
Erinnerung gerufen. Das Kooperationsmodell, so der BGH, ist in der 
VOB/B und der VOB/C angelegt2. Der Entscheidung lag der Sach-
verhalt zugrunde, dass beide Vertragspartner sich jeweils einseitig vom 
Vertrag gelöst hatten, der Auftragnehmer durch »Rücktritt«, weil der 
Auftraggeber sich geweigert hatte, einen aufgrund Verschiebung des 
Baubeginns eingereichten Nachtrag anzuerkennen, der Auftraggeber 
durch Kündigung nach Fristsetzung zur Aufnahme der Arbeiten, 

 

1 Grundlegend zum Wegfall der Geschäftsgrundlage BGHZ 85, 39 = NJW 
1983, 109 = BauR 1983, 66. 

2 BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 393/98 –, BGHZ 143, 89. 
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